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Ihre Ratsanfrage RA-440/2020 - Nachfrage zu BA-048/2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Juler, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit: 
 
1. Wann wurde gegenüber der sächsischen Staatsregierung signalisiert, dass die Stadt 

Chemnitz sich bereit erklärt, im Jahr 2020 je Quartal drei unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete bis 14 Jahre zusätzlich aufzunehmen?  

 
Mit Beschluss des Stadtrates vom 29.04.2020 (BA-048/2020). Das Sächsische Innenministerium 
informierte im Mai 2020, dass der Beschluss bekannt ist und die sächsischen Kommunen, die mit 
ihren Beschlüssen eine freiwillige Aufnahme signalisierten, über Zuweisungen an den Freistaat 
rechtzeitig informiert werden. 
 
Darüber hinaus besteht ein täglicher Kontakt zwischen dem Jugendamt Chemnitz und dem 
Landesjugendamt (LJA) in seiner Funktion als Landesstelle zur Aufnahme und Verteilung von 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Vom LJA erfolgte im September 2020 die erste konkrete 
Anfrage zur Anzahl der möglichen Aufnahmen, die unverzüglich beantwortet wurde. 
 
 
2. Wann wurde gegenüber der Bundesregierung signalisiert, dass die Stadt Chemnitz sich 

bereit erklärt, im Jahr 2020 je Quartal drei unbegleitete minderjährige Geflüchtete bis 
14 Jahre zusätzlich aufzunehmen?  

 
Über die Bereitschaft zur zusätzlichen Aufnahme von Flüchtlingen wurde seitens der kommunalen 
Verwaltung kein Signal an die Bundesregierung gerichtet. Nach hiesiger Kenntnis informierte die 
Landesregierung die Bundesregierung (Bundesverwaltungsamt) über die Bereitschaft der drei 
sächsischen kreisfreien Städte zur zusätzlichen Aufnahme von Flüchtlingen. 
 
 
3. In welcher Form wurde diese Bereitschaft erklärt? 
 
Siehe Frage 1 und 2. 
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4. Gab es eine Antwort der Regierungen auf die Bereitschaftserklärung? 
 
Die konkrete Anfrage zur Aufnahme. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Ralph Burghart 
Ralph Burghart 
Bürgermeister 


